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Die Einwohnergemeinde-Versammlung von Frenkendorf erlässt, gestützt auf § 13 Ab-
satz 3 der Gemeindeordnung vom 24.3.2004 und § 47 Absatz 1 Ziffer 2 des Gemein-
degesetzes vom 28. Mai 1970 das folgende Reglement: 

 

 

A. GEMEINDEKOMMISSION 

 

§ 1 Grundlagen 
1 Die Gemeindekommission besteht aus 15 nach dem Proporzverfahren an 
der Urne gewählten Mitgliedern. 
2 Die Amtsdauer beträgt 4 Jahre und fällt mit derjenigen des Gemeinderates 
zusammen. 
3 Die Amtsdauer der Präsidentin bzw. des Präsidenten beträgt 4 Jahre. 

 

§ 2 Wählbarkeit (§ 8 und § 9 Gemeindegesetz) 
1 Wählbar sind alle stimmberechtigen Einwohnerinnen und Einwohner der Ge-
meinde mit Ausnahme der Mitglieder des Regierungsrats, des Kantonsge-
richts und Gemeinderats sowie der Angestellten der Gemeinde. Lehrpersonen 
sind wählbar. 

 

§ 3 Konstituierende Sitzung 
1 Innert 4 Wochen nach der Wahl lädt das Gemeindepräsidium zur konstituie-
renden Sitzung ein, an der unter seiner Leitung Präsidium, Vizepräsidium und 
Aktuariat der Gemeindekommission gewählt werden. Auf Anforderung erfolgt 
die Protokollführung durch Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung. 
2 An der gleichen oder folgenden Sitzung wählt die Gemeindekommission un-
ter Leitung des Präsidiums aus ihrer Mitte die Geschäftsprüfungskommission. 

 

§ 4 Sitzungen 
1 Die Sitzungen werden vom Präsidium nach Bedarf sowie auf schriftliches 
Begehren von mindestens 5 Mitgliedern oder auf Verlangen des Gemeindera-
tes einberufen. 
2 Die Einladung muss schriftlich unter Bekanntgabe der Traktandenliste und 
unter Bei-lage allfälliger Vorlagen mindestens 5 Tage zum Voraus erfolgen. 
Für die Beratung von Geschäften der Gemeindeversammlung ist die Einla-
dung 10 Tage vor der Sitzung zu-zustellen. Sie ist auch dem Gemeinderat 
zuzusenden. 
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3 An den Sitzungen der Gemeindekommission nimmt, solange Vorlagen des 
Gemeinde-rats zur Beratung stehen, eine Abordnung des Gemeinderates teil. 
Die anwesenden Gemeinderatsmitglieder haben beratende Stimme. 
4 Die Kommissionspräsidentin oder der Kommissionspräsident ist ermächtigt, 
Mitglieder anderer Gemeindebehörden zur Teilnahme an Beratungen aufzu-
bieten, wenn dies als zweckdienlich erscheint. 
Die Sitzung der Gemeindekommission hat in der Regel 14 Tage vor der Ge-
meindeversammlung stattzufinden. 
5 Die Gemeindekommission ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglie-
der anwesend ist. Sie kann nur über Geschäfte beschliessen, die auf der Trak-
tandenliste stehen. 
6 Sitzungsprotokolle werden den Mitgliedern der Gemeindekommission zuge-
stellt. Ein Exemplar geht an den Gemeinderat. 
7 Anträge und Anregungen sind, sofern sie von der Kommissionsmehrheit als 
erheblich erklärt werden, an einer folgenden Sitzung zu behandeln. 

 

§ 5 Aufgaben und Befugnisse 

Der Gemeindekommission kommen die folgenden Aufgaben zu: 
1 Vorberatung und Begutachtung sämtlicher an die Gemeindeversammlung 
gelangenden Geschäfte. 
2 Wahlen gemäss § 22, Absatz 3 und Mitwirkung bei Wahlen gemäss § 22, 
Absatz 2 und § 23 Absatz 2 der Gemeindeordnung vom 24. März 2004. 
3 Ausübung der Finanzkompetenz gemäss § 28 der Gemeindeordnung. 

 

 

B. GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION 

 

§ 6 Grundlagen 

Die Geschäftsprüfungskommission besteht aus 5 Mitgliedern der Gemeinde-
kommission. Sie konstituiert sich selbst. 

 

§ 7 Zusammensetzung und Amtsdauer 
1 Bei der Wahl sind die einzelnen politischen Gruppen nach Möglichkeit ent-
sprechend ihrer politischen Stärke in der Gemeindekommission zu berücksich-
tigen. 
2 Die Amtsdauer fällt mit derjenigen der Gemeindekommission zusammen. 
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§ 8 Sitzungen 
1 Die Sitzungen werden vom Präsidium nach Bedarf sowie auf Verlangen von 
mindestens 2 Mitgliedern spätestens 24 Stunden zum Voraus unter Bekannt-
gabe der Traktandenliste schriftlich einberufen. 
2 Das Aktuariat wird von einem Mitglied geführt. Die Sitzungsprotokolle sind 
allen Mitgliedern zuzustellen. 
3 Zur Beschlussfähigkeit müssen mindestens 3 Mitglieder anwesend sein. 

 

§ 9 Aufgaben und Befugnisse 
1 Die Geschäftsprüfungskommission prüft – vorbehältlich der Kompetenzen 
der Rechnungsprüfungskommission – die Geschäftsführung 

a) des Gemeinderates; 

b) aller übrigen Gemeindebehörden; 

c) aller ständigen und nicht ständigen Kommissionen; 

d) aller ständigen und nicht ständigen Fachausschüsse; 

e) der Gemeindeverwaltung und aller Dienstzweige der Gemeinde; 

f) der nebenamtlichen Dienste. 
2 Konkret hat sie darauf zu achten, ob die gesetzlichen Vorschriften und die 
Reglemente der Gemeinde richtig angewendet und die Gemeindebeschlüsse 
ordnungsgemäss vollzogen worden sind. 
3 Die Geschäftsprüfungskommission kann, unter Vorbehalt von § 103 des Ge-
meinde-gesetzes, in die Akten sämtlicher unter Absatz 1 genannten Institutio-
nen der Einwohnergemeinde Einsicht nehmen. Sie sind zur Auskunftserteilung 
verpflichtet. 

 

§ 10 Bericht und Anträge an Gemeindeversammlung und Gemeinderat 
1 Die Geschäftsprüfungskommission erstattet der Gemeindeversammlung o-
der der sachlich zuständigen Aufsichtsinstanz jeweils im ersten Halbjahr über 
ihre das verflossene Jahr betreffenden Feststellungen Bericht. 
2 Bei Beanstandungen ist folgendes Vorgehen möglich: 

a) direkte Erledigung; 

b) schriftliche Mitteilung an die Aufsichtsinstanz; 

c) Antrag zur Anhebung eines Disziplinarverfahrens. 
2 Bei schweren Pflichtverletzungen beantragt sie der Aufsichtsinstanz die An-
hebung eines Disziplinarverfahrens. 
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C. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

§ 11 Pflichten der Mitglieder 
1 Die Mitglieder der Gemeindekommission und der Geschäftsprüfungskom-
mission haben ihr Amt gewissenhaft auszuüben und, wichtige Gründe vorbe-
halten, an allen Sitzungen teilzunehmen. Sie sind zur Diskretion über ihre in 
Ausübung des Amts gemachten Wahrnehmungen verpflichtet, soweit das öf-
fentliche oder ein privates Interesse dies erfordert. 
2 Gemäss § 101, Abs. 4 des Gemeindegesetzes ist der Regierungsrat Auf-
sichtsinstanz über die Geschäftsprüfungskommission. 

 

§ 12 Entschädigungen 

Die Entschädigungen der  Mitglieder der Gemeindekommission und der Ge-
schäftsprüfungskommission erfolgen gemäss dem Reglement über die Ent-
schädigungen der Mitglieder von Behörden, Kommissionen und übrigen Orga-
nen. 

 

§ 13 Aufhebung bisherigen Rechts 

Das Reglement für die Gemeindekommission und die Geschäftsprüfungskom-
mission vom 14. Februar 1973 wird aufgehoben. 

 

§ 14 Inkrafttreten 

Dieses Reglement wird rückwirkend auf den 1. Juli 2011 in Kraft gesetzt. 

 

 

Beschlossen an der Einwohnergemeindeversammlung vom 20. Juni 2011. 

 

 NAMENS DER 
 EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 
 Der Präsident: Der Gemeindeverwalter: 
 

 

 Rolf Schweizer Thomas Schaub 
 

Genehmigt durch die Finanz- und Kirchendirektion des Kantons Basel-Landschaft am 
6. September 2011. 
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ANHANG 
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